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B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen
der Bezirksregierung

121 Immissionsschutz;
hier: Vollzug des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
– Feststellung der UVP-Pfl icht –

Bekanntgabe gem. § 5 UVPG,
des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls

Bezirksregierung Detmold Detmold, den 7. April 2020
Leopoldstraße 15
32756 Detmold
700-53.006/20/4.1.8

 Die Firma Jowat SE beantragt gem. § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur 
wesentlichen Änderung ihrer Anlage nach Nr. 4.1.8 des An-
hangs der 4. BImSchV (Anlagen zur Herstellung von Stoffen 
oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische oder bio-
logische Umwandlung in industriellem Umfang, ausgenom-
men Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von Kernbrenn-
stoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, 
zur Herstellung von Kunststoffen (Kunstharzen, Polymeren, 
Chemiefasern, Fasern auf Zellstoffbasis)) einschließlich der 
erforderlichen Nebeneinrichtungen auf ihrem Betriebsgrund-
stück Ernst-Hilker-Straße 10 in 32758 Detmold (Gemarkung 
Detmold, Flur 38, Flurstück 180, 181, 183,184, 275, 342, 368, 
369, 372, 388, 389, 390, 391, 405, 407, 409 und1287).
 Beantragt wird die Erweiterung der Produktion reaktiver 
Schmelzklebstoffe um eine Produktionslinie der Reaktantan-
lage und die Übernahme der durch die Anzeigenbestätigung 
gesicherten Änderung in den immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsstand.

 Bei dem vorliegenden Antrag handelt es sich um die we-
sentliche Änderung eines Vorhabens nach Nr. 4.2 der Anlage 1
des UVPG. Wird gemäß § 9 UVPG ein Vorhaben geändert, für 
das keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wor-
den ist, so wird für das Änderungsvorhaben eine Vorprüfung 
durchgeführt, wenn für das Vorhaben nach Anlage 1 eine 
UVP-Pfl icht besteht und dafür keine Größen- oder Leistungs-
werte vorgeschrieben sind. Dementsprechend ist im Vorfeld 
ermittelt worden, ob für das Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
Hierbei wurden die einschlägigen Kriterien gemäß Anlage 3 
des UVPG zugrunde gelegt. 
 Es wurde festgestellt, dass es keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf.
 Maßgeblich für diese Feststellung ist insbesondere, dass 
die Änderung keinen wesentlichen Einfl uss auf die Immis-
sionssituation hat. Die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte 
werden sicher eingehalten. Außerdem kommt es durch das 
Vorhaben zu keiner Verschlechterung der Geräuschsituation. 
Es werden keine baulichen Veränderungen vorgenommen, 
die Gesamtgröße des Bertriebsgeländes bleibt unverändert. 
Auch Gewässer- und Bodenverunreinigungen sind nicht zu 
befürchten. 
 Das Vorhaben führt zu keiner negativen Beeinträchtigung 
von ökologisch empfi ndlichen Gebieten.
 Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen durch das Vorhaben zu erwarten.
 Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
 Diese Bekanntgabe ist auch auf der Internetseite der Be-
zirksregierung Detmold unter (www.bezreg-detmold.nrw.de) 
– Bekanntmachung/Amtsblätter – abrufbar.

ABl. Reg. Dt. 2020, S. 125

 Hinweis
Dieser Ausgabe liegt kein Öffentlicher Anzeiger bei.
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C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer
Behörden und Dienststellen

122 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

 Die Sparkassenurkunde Nr. 3 252 005 834, ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemaligen 
Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist ab-
handen gekommen.
 Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, sei-
ne Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar kas-
sen  urkunde anzumelden. 
 Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

 Herford, den 30. März 2020

Sparkasse im Kreis Herford
Der Vorstand

ABl. Reg. Dt. 2020, S. 126

123 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

 Die Sparkassenurkunde Nr. 3 000 698 088, ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemaligen 
Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist ab-
handen gekommen.
 Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, sei-
ne Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar kas-
sen  urkunde anzumelden. 
 Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

 Herford, den 30. März 2020

Sparkasse im Kreis Herford
Der Vorstand

ABl. Reg. Dt. 2020, S. 126

124 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

 Die Sparkassenurkunde Nr. 3 101 052 623, ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemaligen 
Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist ab-
handen gekommen.
 Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, sei-
ne Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar kas-
sen  urkunde anzumelden. 
 Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

 Herford, den 31. März 2020

Sparkasse im Kreis Herford
Der Vorstand

ABl. Reg. Dt. 2020, S. 126

125 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

 Die Sparkassenurkunde Nr. 3 190 169 445, ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemaligen 
Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist ab-
handen gekommen.
 Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, sei-
ne Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar kas-
sen  urkunde anzumelden. 
 Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

 Herford, den 31. März 2020

Sparkasse im Kreis Herford
Der Vorstand

ABl. Reg. Dt. 2020, S. 126
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